
MITTEILUNGEN 
NUSSHOF 

 
 
 

 
 

Foto: Niklaus Lang 
 
 
 

Ausgabe September / Oktober 2025 – Nr. 187 
 
 
 

 

     Foto: Niklaus Lang 



 2 

Redaktion 

 
Gemeindeverwaltung Nusshof 
Olivia Schibler 
Hauptstrasse 64 
4451 Wintersingen 
 
Tel. 061 976 96 50  
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Aus dem Gemeinderat 
 
 

 
 

 
 
Was genau ist schlimm? 
 
Als schlimm empfinde ich, das Leiden der Menschen in der Ukraine, schlimm finde 
ich auch die Situation in Gaza. Bedenklich finde ich, dass jemand nicht in der Lage 
ist, wegen diesem Versäumnis konstruktiv die Gemeindeverwaltung oder einen 
Gemeinderat zu kontaktieren, sondern anonym so einen Zettel auf den Glaskasten 
klebt.  
 
Wir sind Menschen und Menschen machen Fehler oder vergessen und übersehen 
etwas. Ganz sicher auch schon einmal diese Person, die diesen Zettel geschrieben 
hat! Alles andere wäre nicht schlimm, sondern ein Wunder. 
 
Rolf Wirz, Gemeindepräsident Nusshof 
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Einwohnergemeindeversammlung 
 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet statt am Dienstag, 2. Dezem-
ber 2025, um 19.30 Uhr im Heidhaus (Gemeindehaus).  
 
Die Einladung und die Vorlage werden rechtzeitig in die Haushalte verteilt. 
 
 
 
 

Genehmigung Gemeindeordnung   
 
Die an der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 beschlossene und 
an der Urne vom 28. September 2025 genehmigte Gemeindeordnung der Einwoh-
nergemeinde Nusshof wurde vom Regierungsrat am 14. Oktober 2025 genehmigt.  
 
Das Reglement wurde rückwirkend auf den 1. Juni 2025 in Kraft gesetzt. Sie finden 
das entsprechende Reglement auf unserer Webseite. 

 
 
 
 
Stellenausschreibung Abwart/in Stellvertretung Kreisschule 
Nusshof-Wintersingen 

 
Gesucht wird ein/e neue/r Abwart/in Stellvertretung für die Kreisschule Nusshof-
Wintersingen per sofort. 
 
Interessentinnen oder Interessenten bewerben sich bitte auf der 
Gemeindeverwaltung (gemeinde@wintersingen.ch, Telefon 061 976 96 50). 
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Waldwirtschaft Nutzungsperiode 2025/2026 (BL) 
 
Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die 
Fläche des Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. 
Ausgehend von der Waldfläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin inner-
halb eines Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und 
nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden. 
 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten 
folgende Bestimmungen: 
 
1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- 

oder meldepflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holz-
schläge im Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und 
Nutzholzversorgung. Alle anderen Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigen-
tum ist der Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das 
Waldeigentum liegt. Er oder sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge 
entgegen, zeichnet die Bäume an und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. 
Der Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen aus-
schliesslich Saatgut und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt 
und dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung 
oder der darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im 
Sinne der eidgenössischen und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammen-
hang mit ihrem Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm 
oder ihr erhalten Sie die notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. 
Dort können auch die benötigten Gesuchsformulare für Holzschläge im nicht be-
triebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 
 

Die Gemeinden werden gebeten, diese Bekanntmachung in gebührender Weise zu 
veröffentlichen. 

Amt für Wald beider Basel 
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Bevölkerungsstatistik 
 
 

Aus Datenschutz-
gründen sind die 
Bevölkerungsmuta-
tionen in der  
Online-Version 
nicht verfügbar. 
 
 

Stand der Bevölkerung in Nusshof bei Redaktionsschluss: 291 

 
 
 

Die Publikation erfolgt auf Wunsch der Personen. 
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Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr  
 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Montag, 22. Dezember, 2025 bis Sonntag, 4. 
Januar 2026, geschlossen.  

Ab Montag, 5. Januar 2026, sind wir wieder mit den gewohnten Öffnungszeiten für 
Sie da.  

Bei Notfällen oder Todesfällen beachten Sie bitte die Informationen auf dem Anruf-
beantworter.  

Die ganze Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen schon jetzt eine schöne und besinn-
liche Weihnachtszeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldepflicht an die Einwohnerkontrolle 

 
Einwohner: 

Zuzüge, Umzüge und Wegzüge sind innert 14 Tagen seit dem begründeten Ereignis 
persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle zu melden. (§5 Anmeldung- und Re-
gistergesetz.) 

Unterlässt eine Person die fristgerechte An-, Um- oder Abmeldung, nimmt die Ge-
meindeverwaltung diese von Amtes wegen durch Verfügung vor. Die Gemeindever-
waltung auferlegt der Person die Kosten des Verwaltungsaufwandes. (§6 Anmel-
dungs- und Registergesetz.) 

Vermieter: 

Personen, die in eigenem oder fremden Namen meldepflichtigen Personen Räum-
lichkeiten vermieten oder die meldepflichtigen Personen bei sich aufnehmen, teilen 
dies der Gemeindeverwaltung innert 14 Tagen seit dem Mietantritt, bzw. seit der Auf-
nahme mit.  

Ebenso teilen sie die Beendigung der Miete oder der Aufnahme innert 14 Tagen mit. 
(§7 Anmeldungs- und Registergesetz.) 
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Resultate der Abstimmungen vom 28. September 2025 
 

Eidgenössische Abstimmung 
 
a. Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kan-

tonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften 74 JA 48 NEIN 

b. Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elekt-
ronischen Identitätsnachweis und andere elektronische 
Nachweise (E-ID Gesetz, BGEID). 

68 JA 50 NEIN 

 
Kommunale Abstimmung 
 
a. Teilrevidierte Gemeindeordnung vom 1. Juni 2025 96 JA 9 NEIN 

 
 
Stimmbeteiligung: 56.11 % 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Weihnachtsmarkt Nusshof 
 
Am 6. Dezember 2025 von 10.00 – 17.00 Uhr auf dem Dorfplatz Nusshof. 
 
Mit süssen und deftigen Speisen, Dekoartikeln, handwerklichen Geschenken und  
weihnachtlichem Zauber. 
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